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RS OGH 1956/3/7 1Ob159/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.03.1956

Norm

ABGB §364 B3

ABGB §858

Rechtssatz

Der Grundnachbar ist verp6ichtet, den Auslauf seines Hundes auf den benachbarten Grund zu verhindern. Als

Eigentümer des Zaunes ist er zu dessen Instandhaltung in der Weise verp6ichtet, daß sich der Hund keine Ö=nung

durch den Zaun schaffen kann.
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